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Nein zum Asylgesetz

Die Menschenwürde respektieren

Nein zum Asyl- und Ausländergesetz
Wenn am 24. September über die Revision des Asyl- und des Ausländergesetzes abgestimmt wird, steht nichts weniger auf dem Spiel als die humanitäre Tradition der Schweiz und die Achtung der in der Bundesverfassung garantierten Menschenwürde. 

2005 wurden in der Schweiz 10‘000 Asylgesuche eingereicht – rund fünfmal weniger als 1999. Von den 1,5 Millionen Ausländern in der Schweiz sind ganze 50'000 dem Asylbereich zuzurechnen. Und nach wie vor ist unser Land eines der reichsten der Welt. Trotzdem wollen die Befürworter der Gesetzesrevision das Asylrecht noch einmal verschärfen. Ihr erklärtes Ziel ist es, mit den vorgeschlagenen Massnahmen Missbräuche im Asylwesen zu verhindern. Was ist davon zu halten?

Gar nichts, sagen die Gegner. Das geltende Recht, genüge – richtig angewandt – durchaus, um die Ansprüche der Asylsuchenden objektiv abzuklären und Missbräuchen Einhalt zu gebieten. Hingegen würden die neuen Vorschriften, träten sie jemals in Kraft, die Würde der betroffenen Menschen missachten. Sie ständen im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Prinzipien und zu internationalen, beispielsweise in der Flüchtlingskonvention der Uno festgehaltenen Verpflichtungen.

Kirchen wehren sich

Besonderes Gewicht erhalten diese Argumente aus der Tatsache, dass sie von Organisationen stammen, die das Asylwesen aus praktischer Erfahrung an vorderster Front kennen, wie die Schweizerische Flüchtlingshilfe und das Schweizerische Rote Kreuz (SRK). Es gehe um die Menschenwürde und die Pflicht, für Schwache einzustehen, sagt Professor René Rhinow, SRK-Präsident und ehemaliger FDP-Ständerat.     

Unterstützung kommt aus ethischer Sicht auch vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, der römisch-katholischen Schweizer Bischofskonferenz, dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund und von der christkatholischen Kirche mehrerer Kantone. „Wir setzen uns ein für die humanitäre Tradition der Schweiz und für den Schutz von Verfolgten“, heisst es in einem gemeinsamen Papier der christlichen und jüdischen Religionsgemeinschaften.

Steine des Anstosses

Zu den umstrittensten Punkten der Revision gehören das Nichteintreten auf Asylgesuche wegen Papierlosigkeit, die Ausdehnung des Sozialhilfestopps, die Durchsuchung von Asylbewerbern in Privatwohnungen ohne richterliche Ermächtigung sowie die Haftformen und -dauer vor und nach Wegweisungsentscheiden. Zum Teil wurden diese Neuerungen im Lauf der Beratungen in den eidgenössischen Räten beschlossen, ohne ihre Vereinbarkeit mit dem nationalen und internationalen Recht abzuklären.

So soll mit der Vorschrift, dass innerhalb von 48 Stunden Reise- oder Identitätspapiere vorzulegen sind, der Zugang zum Asylverfahren erschwert werden. Demgegenüber ist bekannt, dass Flüchtlinge die vorgeschriebenen Papiere von ihren Herkunftsländern oft gar nicht bekommen. Auf Asylgesuche von Papierlosen wird bisher eingetreten, wenn „Hinweise“ auf Verfolgung bestehen. Als weitere Erschwerung würde in Zukunft verlangt, dass die Flüchtlingseigenschaft „glaubhaft“ gemacht wird.

Abschieben in die Illegalität

Künftig würden ferner alle abgewiesenen Asylsuchenden, auch rückwirkend, von der Sozialhilfe ausgeschlossen und auf die nur das Allernötigste umfassende Nothilfe verwiesen. Vorauszusehen ist, dass dies zur Verelendung der Betroffenen – auch Alte, Kranke, Kinder – führen und dass viele Asylbewerber untertauchen würden. Kleinkriminalität und von schamlosen Arbeitgebern ausgenützte Schwarzarbeit würden zunehmen.

Weiter hätte die Neuerung, dass Asylsuchende ohne richterlichen Befehl in Privatwohnungen auf Vermögenswerte und Drogen durchsucht werden dürften, eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung zur Folge. Wer ein Asylgesuch stellt, macht von einem Recht Gebrauch und hat Anspruch auf die Respektierung seiner Person, allfällige Verstösse können – wie bei allen anderen Menschen – nach strafrechtlichen Grundsätzen geahndet werden.

Unmenschliche Haftdauer

Mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit unverträglich sind erst recht die Vorschriften über die Beuge- und die Ausschaffungshaft, die mit dem neuen Asyl- und Ausländergesetz eingeführt werden sollen (siehe Kasten). Dass die maximale Inhaftierungsdauer  für Erwachsene auf  24 und für Minderjährige auf 12 Monate verlängert werden soll, widerspricht ausserdem der Erfahrung, dass Rückführungen mit zunehmender Haftlänge unwahrscheinlicher werden und dass diese Zwangsmassnahmen die Steuerzahler letztlich teuer zu stehen kommen.

Aus all diesen Gründen steht es den Stimmberechtigten und nicht zuletzt den Christen unter ihnen wohl an, der Revision des Asyl- und des Ausländergesetzes an der Urne eine deutliche Abfuhr zu erteilen. 
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Asyl- und Ausländergesetz

Die im Haupttext erwähnten Zwangsmassnahmen (Beuge- und Durchsetzungshaft) sind sowohl im neuen Asyl- als auch im Ausländergesetz vorgesehen. Würde in der Volksabstimmung das Asylgesetz abgelehnt, das Ausländergesetz aber angenommen, würden die entsprechenden Vorschriften trotz des Neins zum Asylgesetz auf die Asylsuchenden angewendet. Wer die Zwangsmassnahmen ablehnt, muss deshalb beide Gesetze verwerfen. 
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